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BayernInvest ist Vorreiter beim
US-Derivateclearing

Deutsches Investmentrecht behindert Anleger
B˛rsen-Zeitung, 12.6.2014

sto Frankfurt – Als erste deutsche Ka-
pitalanlagegesellschaft bietet Bayer-
nInvest ihren Kunden die Abwick-
lung clearingpflichtiger Derivatege-
schäfte am US-Markt an. Somit gebe
es fˇr die Anleger wieder einen un-
eingeschränkten Zugang zu US-De-
rivaten, teilte die Tochter der Bay-
ernLB mit. Im Fokus stehen hierbei
Zinsswaps zur Absicherung von Zin-
sänderungsrisiken.
Der US-Markt ist durch die neue

Clearingpflicht fˇr außerb˛rsliche
Derivate fˇr deutsche Investoren
zur besonderen Herausforderung
geworden, heißt es in der Mitteilung
weiter. Zwar gibt es sowohl in Euro-
pa als auch in den Vereinigten Staa-
ten ähnlich gelagerte Vorgaben fˇr
Derivate durch Emir beziehungs-
weise Dodd-Frank. ,,Bei einem Clea-
ring am US-Markt besteht fˇr deut-
sche Investoren die Herausforde-

rung darin, die Anforderungen des
deutschen Investmentrechts mit
den Standards der US-Derivaterege-
lung in Einklang zu bringen‘‘, erklärt
Oliver Decker, Syndikus der Bayer-
nInvest. Denn nach dem deutschen
Recht dˇrfen die zentralen Gegen-
parteien eines Derivategeschäfts die
hinterlegten Sicherheiten nicht poo-
len, sondern mˇssen sie dem Käufer
eines Derivats zuordnen k˛nnen, al-
so ˇber segregierte Konten fˇhren.
In den USA ist das nicht ˇblich, das
Sicherungsverfahren ist also fˇr die
deutschen Bestimmungen unzurei-
chend. Die BayernInvest bietet nun
zusammen mit der US-Bank Morgan
Stanley und dem Clearinghaus
LCH.Clearnet eine L˛sung. Damit
sei wieder uneingeschränktes Inve-
stieren in den Vereinigten Staaten
m˛glich, hob Decker hervor. Denn
Derivate seien fˇr die Risikosteue-
rung unerlässlich.
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